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 Antrag auf Genehmigung einer Dienstreise
 Anzeige einer Dienstreise in unfallrechtlicher Hinsicht

Bei Lehrverpflichtungen:   die ordnungsgemäße Durchführung der Lehrveranstaltung ist sichergestellt.

Sichtvermerke: 
Fachgruppe
Fakultät

Zutreffendes bitte ankreuzen oder ausfüllen

1. Name, Vorname 1.1 Amts-oder Dienstbezeichnung / Besoldungs- oder Vergütungsgruppe

1.2 Dienststelle

Institut für Numerische Simulation

1.3 Telefon (dienstlich)

2. Reiseziel

Blankenheim

3. Zweck der Reise

Blockseminar

4. An der Dienstreise sollen außerdem teilnehmen (Name, Amts-oder Dienstbezeichnung)

weitere Mitarbeiter des Instituts für Numerische Simulation

5. Antrittstag
26.06.2007

Beginn des Dienstgeschäftes

26.06.2007

Voraussichtliche Rückkehr
29.06.2007

Die Dienstreise soll ausgeführt werden

6.1  mit regelmäßig verkehrenden Beförderungsmitteln 
6.11  Land- oder Wasserfahrzeuge
6.12  Flugzeug ggf. Begründung (Nr. 7)
6.2  mit Dienstkraftfahrzeug / Mietfahrzeug
6.3  als Mitreisender im Kraftfahrzeug von..........................................
6.4  mit privatem Kraftfahrzeug / zweirädrigem Kraftfahrzeug
6.41  unter Gewährung von Wegstreckenentschädigung nach § 6 Abs. 1 LRKG 

(„große Wegstreckenentschädigung“ Erläuterung s. Rückseite) , weil die Benutzung des Kfz. aus
6.411  dienstlichen Gründen ......  Begründung erforderlich (Nr.7)
6.412  zwingenden persönlichen Gründen ......  Begründung erforderlich (Nr.7) notwendig ist.
6.42  unter Gewährung von Wegstreckenentschädigung nach § 6 Abs. 2 LRKG 

(„kleine Wegstreckenentschädigung“ Erläuterung s. Rückseite)
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7. Begründung zu Nr. 6.12 oder 6.41 (ggf. auf gesondertem Blatt) 
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8. Hinweis zur Finanzierung:  Finanzierung durch Antragsteller
 Finanzierung zu Lasten von Institutsmitteln
 Finanzierung zu Lasten von Drittmitteln

(Einverständnis der Projektleitung liegt vor)

Unterschrift des Antragstellers:

Datum: Unterschrift:

Hinweis: Die Dienstreise gilt als genehmigt, wenn kein gegenteiliger Bescheid erfolgt. 

Einverständnis des Vorgesetzten (sofern erforderlich)

Datum: Unterschrift:

Erläuterung zum Begriff „Wegstreckenentschädigung „ 
Wegstreckenentschädigungen (WE) sind Pauschbeträge für die Benutzung von privaten Kraftfahrzeugen. Nur wenn vorher triftige 
Gründe anerkannt worden sind, kann eine große WE gewährt werden. Triftige Gründe liegen u.a. vor, wenn die Benutzung 
regelmäßig verkehrender Beförderungsmittel im Nahbereich mit einem zeitlichen Mehraufwand (30 Minuten bis 50 km je Strecke, 
60 Minuten bis 100 km je Strecke ) verbunden wäre oder wenn auf der Hin- und Rückfahrt eine oder mehrere Personen aus 
dienstlichen Gründen mitgenommen werden oder schweres (mindestens 25 kg ) und / oder sperriges Dienstgepäck mitzuführen  ist 
oder wenn die Benutzung des Kraftfahrzeuges es ermöglicht, an einem Tag an verschiedenen Stellen Dienstgeschäfte 
wahrzunehmen oder wenn aus zwingenden persönlichen Gründen (Schwerbehinderung, Trageverbot nach Operationen) die 
Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln nicht zugemutet werden kann.
Der Pauschalsatz der „großen WE“ beträgt 0,30 € je Kilometer ( bei zweirädrigen Kraftfahrzeugen 0,13 € je km). Mit diesem 
Pauschalsatz sind die Kosten einer privaten Fahrzeugvollversicherung abgegolten. 
Für Strecken, die nicht aus triftigen Gründen mit einem privaten Kraftfahrzeug zurückgelegt werden, wird eine „kleine WE“ in 
Höhe von 0,20 € je Kilometer (bis 30 km 0,30 € je km), für ein zweirädriges Kraftfahrzeug in Höhe von 0,10 € je Kilometer 
gewährt.  

Auskünfte zum Abschluß einer Fahrzeugvollversicherung erteilt Abt. 4.1, Zentrale Serviceleistungen, Telefon 7757 oder 7500.

Bearbeitungshinweise Reisekostenstelle

 Die Dienstreise wird genehmigt

 Die Dienstreise wird zur Kenntnis genommen

 Die Dienstreise wird mit der Maßgabe genehmigt,
daß.......................................................................................................
.............................................................................................................

 Die Dienstreise wird in unfallrechtlicher Hinsicht genehmigt.

 Antragsteller ggf. unterrichtet erl.______________________________________________

 Festlegung


